Präambel

Die GMP Gruppe Karlsruhe will Raum für Diskussionen rund um den Themenkomplex „Globalisierung“ schaffen und die Möglichkeit für ein persönliches Engagement für die Global Marshall Plan Initiative geben. 

Ziel ist es, lokal und global Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik für eine neue Ära der Zusammenarbeit zu gewinnen, die globale Sicherheit, Frieden und Wohlstand für alle Menschen schafft. 
Die Gruppe setzt sich ein für:

ein auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtetes Global Governance System durch eine Verknüpfung von internationalen Standards wie bspw. die der WTO, IWF, ILO und globaler Umweltabkommen.

Internationale Finanzinstrumente zur Förderung von Entwicklung; durch Sonderziehungsrechte des IWF, Tobinabgaben sowie Welthandelsabgaben.

Neue Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit unter Einbeziehung von NGO´s , Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen und Entwicklung angepasster Technologien.

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Die Hochschulgruppe führt den Namen "GMP Karlsruhe" 

Die GMP Karlsruhe hat ihren Sitz in Karlsruhe.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Ziele, Aufgaben und Organisation des Vereins

Ziel der GMP Karlsruhe ist das Werben für eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft. Durch das Gewinnen weiterer Partner aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft wird die Umsetzung der UN Millennium Goals sowie die Einberufung eines EU Beratergremiums zur Implementierung in die EU Außenpolitik angestrebt. 
Die Arbeit der aktiven Mitglieder erfolgt ausschließlich ehrenamtlich. Es wird der Grundsatz verfolgt, die Verwaltungskosten der Hochschulgruppe minimal zu halten und dadurch eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

§3 Gemeinnützigkeit, Mildtätigkeit

Die GMP Gruppe Karlsruhe verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke; sie ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

Mittel der Hochschulgruppe dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln der Hochschulgruppe. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche auf das Vermögen der Hochschulgruppe.

Keine Person oder Organisation darf durch Ausgaben, die den Zwecken der Hochschulgruppe fremd sind, begünstigt werden. Es werden ausschließlich Aufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit den Aufgaben der Hochschulgruppe stehen, nach Vorlage entsprechender Belege erstattet. Bei Reisen sind immer das günstigste Verkehrsmittel und der kürzeste Weg zu wählen.

§4 Mitgliedschaft

Mitglieder können alle natürlichen und (juristischen Personen) werden, welche die Ziele der GMP Gruppe Karlsruhe unterstützen.

Der Mitgliedschaftsantrag wird durch schriftlichen Antrag an den Vorstand bekundet und vom Vorstand baldmöglichst entschieden.

Die Mitgliederversammlung kann Ehrenmitgliedschaften vergeben. Ehrenmitglieder haben keinen Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Die Mitgliedschaft endet, abgesehen von Tod oder Auflösung, durch: 

· schriftliche Austrittserklärung seitens des Mitglieds. 

· Streichung aus der Mitgliederliste. Die Streichung eines Mitglieds aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand, wenn das Mitglied mit der Zahlung des Semester-Mitgliedsbeitrags mehr als einen Monat im Verzug ist und diesen trotz zweimaliger Mahnung nicht gezahlt hat. 

· Ausschluss. Ein Mitglied wird aus der GMP Gruppe Karlsruhe ausgeschlossen, wenn es in erheblichem Maß die Ziele der Hochschulgruppe verletzt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen einen Ausschluss kann innerhalb von vier Wochen schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Über diesen Widerspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. 

§5 Mitgliedsbeitrag

Die Mitgliedsbeiträge sind Semester-Mitgliedsbeiträge und sind zu der Mitgliederversammlung zu Beginn des Semesters fällig. Die Beiträge sind entweder in bar in der Mitgliederversammlung zu entrichten oder auf das Konto der Hochschulgruppe zu überweisen. Jedes Mitglied darf die Höhe seines Semester-Beitrags frei wählen, der Mindestbeitrag wird von der Mitgliedsversammlung festgelegt.





§6 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind: 

· Mitgliederversammlung 

· Vorstand 

· Kassenprüfer 

§7 Mitgliederversammlung

Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie tagt zweimal im Jahr, jeweils zu Beginn des Semesters und wird, wenn möglich, direkt vor einem regulären Meeting abgehalten. Versammlungsleiter ist in der Regel ein Vorstandsmitglied. Der Vorstand hat bei jeder ordentlichen Mitgliedsversammlung einen Geschäftsbericht zu formulieren und ist nach Feststellung des Semesterabschlusses zu entlasten. 
Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit der Hochschulgruppe auf und entscheidet in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der ordentlichen Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 

· Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung der Hochschulgruppe
· Beratung über den Stand und die Planung von Projekten 

· Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes 

· Beschlussfassung über den Semesterabschluss 

· Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 

· Wahl und Abwahl der Vorstandsmitglieder
· Wahl des Kassenprüfers 

· Festlegung der Höhe der Mitgliedsbeiträge 

Zur Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung mindestens eine Woche vorher eingeladen. Eingeladen wird per e-Mail.

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Versammlung der Mitglieder einberufen. Er muss sie einberufen, wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist. Zur Beschlussfassung ist die einfache Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen, auf Verlangen eines Drittels der erschienenen Mitglieder jedoch geheim.

Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen erforderlich, auch über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung, ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie wird vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterschrieben.

§8 Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Sie bilden den Vorstand im Sinne von §26 BGB.

Zur rechtsverbindlichen Vertretung genügt die Zeichnung eines Vorstandsmitgliedes. Vertreter nach außen, ist jeweils das Vorstandsmitglied, welches länger im Amt ist bzw. nach Gründung dasjenige, dessen Amtszeit nach einem halben Jahr ausläuft.

Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt ein Semester, wobei bei jeder regulären Mitgliedsversammlung nur ein Vorstandsmitglied gewählt wird, d.h. dass die Amtszeit der beiden Vorstandsmitglieder um ein halbes Jahr verschoben ist um die Kontinuität der Hochschulgruppe zu gewährleisten. Bei Gründung wird ein Mitglied auf ein Jahr in den Vorstand berufen, ein anderes für ein Semester. Sie bleiben jeweils bis zur Bestellung des neuen Vorstandsmitgliedes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, erfolgt eine Nachwahl für die restliche Amtsdauer durch den Vorstand. Eine vorzeitige Abwahl des Vorstands durch die Mitgliederversammlung aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich.

Die beiden Vorstandsmitglieder führen sämtliche Geschäfte und vollziehen die Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

§9 Kassenprüfer

Um die sachgerechte und wirtschaftliche Verwendung der Mittel von der GMP Gruppe Karlsruhe zu überprüfen, bestellt die Mitgliederversammlung im Wintersemester für ein volles Kalenderjahr einen Kassenprüfer. Er prüft auch den Semesterabschluss.

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben kann er vom Vorstand alle erforderlichen Auskünfte mündlich und/oder schriftlich und die Einsicht in alle Unterlagen verlangen. Er erstattet jeder ordentlichen Mitgliederversammlung einen Bericht.

Zum Kassenprüfer wird von der Mitgliederversammlung ein Mitglied von der GMP Gruppe Karlsruhe bestellt. Zur Wahrung der Objektivität des Kassenprüfers darf dieser kein Mitglied des Vorstandes sein.

§10 Satzungsänderungen und Auflösung

Über Satzungsänderungen, Änderungen und Auflösung der Hochschulgruppe entscheidet die Mitgliederversammlung. Vorschläge zu Satzungsänderungen, Zweckänderungen und zur Auflösung sind den Mitgliedern mit der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung zuzuleiten. Für die Beschlussfassung von Satzungsänderungen, Änderungen des Zwecks und Auflösung der Hochschulgruppe ist eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder erforderlich.

Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder vom Finanzamt für einen eventuellen Eintrag im Vereinsregister vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern jedoch mit der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen.

Bei Auflösung, bei Entziehung der Rechtsfähigkeit der Gruppe oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das gesamte Vermögen der Global Marshall Plan Initiative mit Sitz in Hamburg zu.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung wurde auf der Gründungsversammlung am ??. Oktober 2004 in Karlsruhe beschlossen und tritt sofort in kraft.

